
 
 

 

 

I. Öffentliche Zustellung 
 

Aufforderung Vertragserfüllung / Vorhabenträger, 20.12.2022, 820-Vertrag B´Plan 20/11 

⃝ Rechtswahrende Mitteilung 

X Anhörung und Inverzugsetzung 

 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 Abs. 2 Landeszustellgesetz 

NRW (LZG NRW) 

Das oben bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW durch 

Veröffentlichung dieser Benachrichtigung im Internet, im Rundblick Siebengebirge und durch 

Aushang an den Verwaltungsgebäuden öffentlich zugestellt.  

Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der öffentlichen 

Bekanntmachung dieser Benachrichtigung und gleichzeitigen Hinweis auf diese 

Benachrichtigung im Internet zwei Wochen vergangen sind.  

Die Zustellung des oben bezeichneten Dokumentes an den Adressaten ist nicht 

möglich, weil: 

Der Aufenthaltsort des Empfängers nicht bekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter 

oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist.  

Behörde für die zugestellt wird: 

Stadt Königswinter, Der Bürgermeister 

Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau 

Servicebereich Technische Verwaltung 

Obere Straße 8, 53639 Königswinter 
 

 

Adressat: 

Name und letzte bekannte Anschrift der Firma, die das Dokument erhalten soll: 

 

Firma Froesch, Krzysztof Kulakowski, Geschäftsführer, Franzstraße 17, 53111 Bonn  


